
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Entwurf eines IDW Standards: Ausgestaltung der Krisenfrüherkennung und des 
Krisenmanagements nach § 1 StaRUG (IDW ES 16) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Solmecke, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
gerne möchte der Arbeitskreis Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung des Deutschen 
Steuerberaterverbands e.V. (DStV) die Möglichkeit nutzen, sich kurz zum Entwurf eines IDW 
Standards: Ausgestaltung der Krisenfrüherkennung und des Krisenmanagements nach § 1 
StaRUG (IDW ES 16) zu äußern und bittet um Berücksichtigung der nachfolgenden Anmerkung. 
 
In Abschnitt 4.2 (Unternehmensplanung) sollte unseres Erachtens dargelegt werden, welche 
(Mindest)Bestandteile eine solche Unternehmensplanung haben sollte, damit die für Zukunft 
prognostizierte VFE-Lage ordnungsgemäß dargestellt werden kann, beispielsweise mindestens 
eine Ertrags- und Liquiditätsplanung, bei Betriebsvermögensvergleich zusätzlich mindestens eine 
Bilanzplanung. Eventuell kann hier auf den oder die entsprechenden Abschnitte im IDW S 6 
(Anforderungen an Sanierungskonzepte) verwiesen werden, in denen die integrierte 
Unternehmensplanung behandelt wird. 
 
Für weitergehende Erörterungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
         
gez.       gez.     
WP/StB Dipl.-Kfm. Christian Witte   StB Dipl.-Kfm. Mathias Fortenbacher 
(Vorsitzender des Arbeitskreises   (Referatsleiter BWL und Rechnungslegung) 
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung) 
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